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Zwangsmedikation bei einstweiliger Unterbringung – Rechtsweg, § 126a StPO 

Für die gerichtliche Entscheidung über die Genehmigung einer Zwangsmedikation im Rahmen einer 

einstweiligen Unterbringung ist das Gericht zuständig, das die einstweilige Unterbringung angeord-

net hat – oder nach Erhebung der öffentlichen Klage mit der Sache befasst ist. 
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